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BESCHLUSSPROTOKOLL 
21. Sitzung vom 10. Dezember 2024 
 
 
Traktandum 1 Vorlage des Stadtrats vom 19. März 2024: 
 Totalrevision der Verordnung über die Subventionierung von 

Spielgruppen 
 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 19. März 2024: Totalrevision 
der Verordnung über die Subventionierung von Spielgruppen und den Bericht und Antrag 
der Bildungskommission vom 1. November 2024 sowie die heute beschlossene 
Änderung in der Schlussabstimmung mit 20 : 14 Stimmen, bei 1 Enthaltung, wie folgt 
gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 19. März 

2024 betreffend Totalrevision der «Verordnung über die Subventionierung von 
Spielgruppen» sowie vom Bericht und Antrag der Bildungskommission vom 
1. November 2024  
 

2. Die Totalrevision der «Verordnung über die Subventionierung von Spielgruppen» 
(RSS 681.1) wird vom Grossen Stadtrat genehmigt.  
 

3. Der Grosse Stadtrat nimmt das «Reglement über die Subventionierung von Spiel-
gruppen» (RSS 681.2) zur Kenntnis.  
 

4. Der Grosse Stadtrat bewilligt einen Nachtragskredit 2024 in der Höhe von rund 
77'700 Franken inklusive 22.31% Sozialleistungen für die zusätzlichen 65 Stellen-
prozente für die Weiterführung der Assistenzstelle Frühe Kindheit sowie für den 
Fachspezialisten/die Fachspezialistin.  
 

5. 5 Jahre nach Inkraftsetzung der Verordnung über die Subventionierung von Spiel-
gruppen (681.1) wird dem Grossen Stadtrat ein Zwischenbericht vorgelegt. 
 

6. Ziffer 2 dieses Beschlusses untersteht gestützt auf Art. 25 lit. b i.V.m. Art. 11 der 
Stadtverfassung dem fakultativen Referendum 
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Traktandum 2 Vorlage des Stadtrats vom 2. April 2024: 
 Botschaft zur Volksinitiative «Nein zu Tempo 30 auf Haupt-

strassen», Überarbeitete Fassung nach Rückweisung der 
Vorlage gemäss Beschluss des Grossen Stadtrats vom 
20. Februar 2024 

 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 2. April 2024: Botschaft zur 
Volksinitiative «Nein zu Tempo 30 auf Hauptstrassen», Überarbeitete Fassung nach 
Rückweisung der Vorlage gemäss Beschluss des Grossen Stadtrats vom 20. Februar 
2024 und den Bericht und Antrag der Spezialkommissionkommission vom 25. Novem-
ber 2024 in der Schlussabstimmung mit 20 : 15 Stimmen wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der überarbeiteten Vorlage des Stadtrates 

vom 2. April 2024 nach Rückweisung gemäss Beschluss des Grossen Stadtrats vom 
20. Februar 2024 betreffend «Botschaft zur Volksinitiative Nein zu Tempo 30 auf 
Hauptstrassen» sowie vom Bericht und Antrag der Spezialkommission vom 25. Nov-
ember 2024. 
 

2. Der Grosse Stadtrat erklärt die Volksinitiative «Nein zu Tempo 30 auf Hauptstrassen» 
für gültig.  
 

3. Der Grosse Stadtrat beschliesst, der Volksinitiative «Nein zu Tempo 30 auf Haupt-
strassen» im Sinne von Art. 77 Abs. 3 Wahlgesetz einen Gegenvorschlag 
gegenüberzustellen und beauftragt den Stadtrat mit der Ausarbeitung einer ent-
sprechenden Vorlage. 

 
 
 
 
Traktandum 3 Postulat von Dr. Bernhard Egli (GLP) und Hermann Schlatter 

(SVP) vom 20. Februar 2024: 
 Randenüberfahrt neu gedacht 
 
Das Postulat wird von Dr. Bernhard Egli (GLP) und Hermann Schlatter (SVP) begründet, 
vorgängig vom Stadtrat schriftlich beantwortet sowie von Stadträtin Dr. Katrin Bernath 
ergänzt und im Grossen Stadtrat diskutiert. 
 
Das Postulat wird vom Grossen Stadtrat in der Schlussabstimmung mit 
20 : 12 Stimmen, bei 3 Enthaltungen, als erheblich erklärt. 
 
 
 
 
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS 
 
 
Der Präsident: Die Ratssekretärin: 
 
 
Stephan Schlatter (FDP) Sandra Ehrat 
 
 
Schaffhausen, 10. Dezember 2024/saneh 


